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Beförderungsbedingungen 
des Gemeinschaftstarifes „Der Sechser“ für Bus & Bahn 
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Hinweis: 
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(1) Grundlagen 
 

Die Beförderungsbedingungen regeln das Zusammenspiel zwischen 
Verkehrsunternehmen und Fahrgästen, ihre jeweiligen Rechte und 
Pflichten sowie die Benutzungsmöglichkeiten der öffentlichen Ver-
kehrsmittel. Die Beförderungsbedingungen werden durch separate 
Tarifbestimmungen ergänzt, in denen weitere Regelungen zu Tickets 
und Tarifen festgeschrieben sind. Beförderungsbedingungen und Ta-
rifbestimmungen gelten zusammen. 
 
Mit dem Betreten eines Fahrzeugs bzw. dem Betreten der Betriebs-
anlagen der Verkehrsunternehmen akzeptiert der Fahrgast die Be-
förderungsbedingungen und Tarifbestimmungen als Bestandteil des 
Beförderungsvertrages. 
 
 

(2) Geltungsbereich  
 
Die Beförderungsbedingungen gelten für die Beförderung von Per-
sonen, Sachen und Tieren auf allen Linien der folgenden Verkehrs-
unternehmen, auf denen der Sechsertarif angewendet wird: 
 
• AMR Omnibusbetrieb Adolf Meier 
 Weller Strasse 15, 32369 Rahden 
• Bünder Express H. Frentrup GmbH & Co. KG 
 Südring 91, 32257 Bünde 
• BVO Busverkehr Ostwestfalen GmbH 
 Am Bahnhof 6, 33602 Bielefeld 
• DB Regio NRW GmbH, Bahnhofstr. 1-5, 48143 Münster 
• Keolis Deutschland GmbH & Co. KG – Niederlassung eurobahn 

Meisenstrasse 65, 33607 Bielefeld 
• Omnibusbetrieb Fritz Rehm & Söhne 
 Rathausstr. 35, 33813 Oerlinghausen 
• Karl Köhne Omnibusbetriebe GmbH 
 Am Bahnhof 1, 32699 Extertal 
• Karl Niebäumer Omnibusbetriebs GmbH & Co. KG 
 Alte Landstr. 1, 32108 Bad Salzuflen 
• Kliewe-Reisen, Inh. Oliver Kliewe 

Echternstr. 82, 32657 Lemgo 
• Leeker Touristik GmbH 
 Bielefelder Straße 21, 33829 Borgholzhausen 
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• Linke Lemgo GmbH 
 Am Bauhof 25, 32657 Lemgo 
• Mindener Kreisbahnen GmbH (MKB) 
 Postfach 1315, 32373 Minden 
• MKB-Reisen GmbH (MKR) 
 Postfach 1315, 32373 Minden 
• moBiel GmbH 
 Otto-Brenner-Straße 242, 33604 Bielefeld 
• Nordwestbahn GmbH 
 Alte Poststr. 9, 49074 Osnabrück 
• Omnibusbetrieb Heinrich Thieker 
 Tonnenheider Str. 9, 32339 Espelkamp 
• Omnibusbetrieb Stoffregen GmbH 
 In der Lohe 8, 32278 Kirchlengern 
• OVG Omnibusverkehrsgesellschaft Ed. Bollmeyer mbH & Co. KG 
 Elsemühlenweg 120-130, 32257 Bünde 
• RegioBus Gütersloh GmbH 
 Am Grubenhof 2, 33330 Gütersloh 
• Reisedienst Orth GmbH 
 Westheider Weg 25, 33775 Versmold 
• Reisedienst W. Wellhausen GmbH & Co. KG 
 Friedrich-Ebert-Str. 5-9, 32791 Lage 
• SLG Stadtbus Lemgo GmbH 

Am Bauhof 25, 32657 Lemgo 
• SVD Stadtverkehr Detmold GmbH 
 Lange Str. 77, 32756 Detmold 
• Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH 

Uferstr. 36-44, 32108 Bad Salzuflen 
• Stadtwerke Gütersloh GmbH - Verkehrsbetrieb (SWG) 
 Berliner Straße 260, 33330 Gütersloh 
• Stadtwerke Lemgo GmbH 
 Mittelstr. 131-133, 32657 Lemgo 
• TWE Busverkehr Veolia Verkehr Niedersachsen/Westf. GmbH 
 Zeisigstr. 2, 33378 Rheda-Wiedenbrück 
• VBE Verkehrsbetriebe Extertal - Extertalbahn GmbH 
 Am Bahnhof 1, 32699 Extertal 
• VMR Verkehrsbetriebe Minden-Ravensberg GmbH 
 Postfach 2951, 32019 Herford 
• WestfalenBahn GmbH 

Zimmerstr. 20, 33602 Bielefeld 
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• Wiebusch-Reisen GmbH 
 Herforder Str. 31-33, 32105 Bad Salzuflen 
• Wittler & Vosshans Omnibusbetrieb GmbH 

Sender Straße 9, 33758 Schloß Holte Stukenbrock 
 
 

(3) Rechte und Pflichten des Fahrgastes 
 

(3.1) Rechte des Fahrgastes 
 
(1) Der Fahrgast hat einen Anspruch auf Beförderung, wenn nach 

den gesetzlichen Bestimmungen eine Beförderungspflicht be-
steht bzw. er einen gültigen Fahrausweis vorzeigen kann. Die 
Angaben auf dem Fahrschein bzw. beim elektronischen Ticket 
die auf dem Chip befindlichen Angaben sind maßgeblich für 
die Beförderung. Ein Anspruch auf einen Sitzplatz besteht 
grundsätzlich nicht. 

 
(2) Rechtsbeziehungen, die sich aus einer Beförderung ergeben, 

kommen nur mit den Verkehrsunternehmen zustande, deren 
Verkehrsmittel der Fahrgast benutzt. Beschwerden richten 
Fahrgäste daher an die Verwaltung des jeweiligen Verkehrs-
unternehmens. 

 
(3) Bei Beanstandungen des Fahrausweises oder des Wechsel-

geldes sollte sich der Fahrgast direkt an das Betriebspersonal 
(in der Folge Personal genannt) im Fahrzeug oder vor Ort 
wenden, um die Sachlage zu klären. 

 
(3.2) Pflichten des Fahrgastes 

 
(1) Jeder Fahrgast muss sich bei der Benutzung der Betriebsan-

lagen und der Fahrzeuge so verhalten, wie es die Sicherheit 
und Ordnung des Betriebes, seine eigene Sicherheit und die 
Rücksicht auf andere Personen erfordern. 

 
(2) Dabei müssen die Fahrgäste den Anweisungen des Personals 

grundsätzlich Folge leisten. So kann das Personal Fahrgäste  
beispielsweise auf bestimmte Wagen verweisen, wenn dies 
aus betrieblichen Gründen oder zur Erfüllung der Beförde-
rungspflicht notwendig ist. 



 

 
5 

 
(3) Schwerbehinderte, in der Gehfähigkeit Beeinträchtigte, ältere 

oder gebrechliche Personen, werdende Mütter und Fahrgäste 
mit kleinen Kindern benötigen Sitzplätze: Bei Bedarf müssen 
andere Fahrgäste aufstehen. Mitgeführte Kinderwagen, Fahr-
räder und andere Sachen sind zu beaufsichtigen bzw. so zu 
sichern, dass andere Fahrgäste nicht gefährdet oder belästigt 
werden. 

 
(4) Fahrgästen ist insbesondere untersagt, 
 

1. sich mit dem Fahrzeugführer während der Fahrt zu unter-
halten, 

2. die Türen während der Fahrt und außerhalb der Haltestel-
len, Bahnhöfe und Haltepunkte eigenmächtig zu öffnen, 

3. Gegenstände aus den Fahrzeugen zu werfen oder hinaus-
ragen zu lassen, 

4. während der Fahrt auf- oder abzuspringen, 
5. ein als besetzt bezeichnetes Fahrzeug zu betreten, 
6. die Benutzbarkeit der Betriebsanlagen und Fahrzeuge, ins-

besondere der Durchgänge und der Ein- und Ausstiege, 
durch sperrige Gegenstände zu beeinträchtigen, 

7. Tonwiedergabegeräte oder Tonrundfunkempfänger, Fern-
sehgeräte, Musikinstrumente oder lärmerzeugende Instru-
mente zu benutzen, 

8. aus technischen Gründen Handys im direkten Umfeld des 
Fahrers zu benutzten 

9. der Verzehr und das offene Mitführen von Speisen und Ge-
tränken, die geeignet sind, die Fahrzeuge oder andere 
Fahrgäste zu beschmutzen. 

10. das Fahrzeug zu betreten oder zu verlassen, wenn die be-
vorstehende Abfahrt angekündigt wird oder sich eine Tür 
schließt. Jeder Fahrgast ist verpflichtet, sich im Fahrzeug 
stets einen festen Halt zu verschaffen. 

 
 

(4) Ausschluss von der Beförderung 
 

(1) Die Verkehrsunternehmen können Personen, die eine Gefahr 
für die Sicherheit oder Ordnung des Betriebes oder auch für 
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andere Fahrgäste darstellen, von der Beförderung ausschlie-
ßen. 
Soweit diese Voraussetzungen vorliegen, können insbesonde-
re ausgeschlossen werden 
1. Personen, die unter dem Einfluss geistiger Getränke oder 

anderer berauschender Mittel stehen, 
2. Personen mit Schusswaffen, es sei denn, dass sie dienst-

lich zum Führen von Schusswaffen berechtigt sind, 
3. Personen mit angeschnallten Inline-Skater, Roll- oder 

Schlittschuhen und Personen, die unverpackte und unge-
schützte Sachen transportieren, durch die Fahrgäste ver-
letzt werden. 

 
(2) Kinder unter 6 Jahren müssen, wenn sie nicht bereits eine 

Schule besuchen, von einem Erwachsenen oder einem ande-
ren Kind begleitet werden, das mindestens 6 Jahre alt ist. 

 
 

(5) Rechte des Verkehrsunternehmens  
 

(5.1) Verunreinigungen 
von Fahrzeugen und Betriebsanlagen 

 
(1) Wenn der Fahrgast ein Fahrzeug oder die Betriebsanlagen 

verunreinigt oder beschädigt, kann das Verkehrsunternehmen 
ein Reinigungs- bzw. Instandhaltungsentgelt in Höhe von 
20,00 Euro verlangen. Ist der Schaden höher, kann das Ver-
kehrsunternehmen weitergehende Ansprüche geltend ma-
chen. Dem Fahrgast bleibt dabei der Nachweis möglich, dass 
kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. 

 
(5.2) Missbrauch von Nothilfemitteln 

 
(1) Der Fahrgast darf die Notbremse oder andere Sicherungsein-

richtungen nur dann betätigen, wenn Gefahr für seine Sicher-
heit, die Sicherheit anderer oder des Fahrzeugs bzw. der Be-
triebsanlagen besteht. Bei Missbrauch muss er einen Betrag 
in Höhe von 30,00 Euro, im Bereich des Schienenpersonen-
nahverkehrs von 200,00 Euro zahlen; weitergehende  Ansprü-
che bleiben davon unberührt. 
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(5.3) Rauchen in Fahrzeugen und auf Bahnsteiganlagen 
 
(1) Das Rauchen ist in nur in besonders gekennzeichneten Fahr-

zeugen und in den Raucherbereichen von Bahnsteiganlagen 
erlaubt. Raucht ein Fahrgast dort, wo es ausdrücklich nicht er-
laubt ist, wird ihn das Personal zunächst darauf aufmerksam 
machen. 

 
(2) Falls der Fahrgast trotz eines solchen Hinweises weiterhin 

raucht, kann das Personal einen Betrag in Höhe von 15,00 
Euro verlangen. 

 
 

(6) Pflichten des Verkehrsunternehmens 
 
(1) Das Verkehrsunternehmen ist im Rahmen des Personenbe-

förderungsgesetzes bzw. des Allgemeinen Eisenbahngeset-
zes und der auf diesen Grundlagen erlassenen Rechtsvor-
schriften sowie des durch den Fahrplan definierten Leistungs-
angebotes zur Beförderung von Fahrgästen verpflichtet – es 
sei denn, die Beförderung wird durch Umstände verhindert, 
die das Verkehrsunternehmen nicht abwenden und denen es 
nicht abhelfen kann. 

 
(2) Darüber hinaus kann das Verkehrsunternehmen Fahrgäste in 

solchen Fällen von der Beförderung ausschließen, die in den 
vorliegenden Beförderungsbedingungen gesondert erwähnt 
sind. 

 
 

(7) Fahrausweise, deren Vertrieb und Gültigkeit  
 

(7.1) Fahrpreise, Fahrausweise 
 
(1) Fahrausweise werden im Namen und auf Rechnung der unter 

2 genannten Verkehrsunternehmen verkauft. 
 
(2) Beim Einsteigen muss der Fahrgast einen für die gesamte 

Fahrt gültigen Fahrausweis haben. Falls nicht, muss er diesen 
unverzüglich und unaufgefordert lösen. Auf Bahnhöfen und 
Haltestellen der DB AG werden Fahrausweise grundsätzlich 
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aus Fahrausweisautomaten verkauft. Ein Fahrausweiskauf in 
den Zügen der Eisenbahnverkehrsunternehmen ist nur dort 
möglich, wo mobile Fahrausweisautomaten eingesetzt wer-
den; ansonsten ist er ausgeschlossen. 

 
(3) Tickets mit dem Hinweis „nur gültig mit Entwerteraufdruck„ 

werden für die Fahrt erst durch die Entwertung gültig. Beim 
Einsteigen muss der Fahrausweis grundsätzlich entwertet 
sein. Falls nicht, muss der Fahrgast dem Personal seinen 
Fahrausweis sofort und unaufgefordert aushändigen, damit 
dieser entwertet werden kann. In Fahrzeugen mit Entwertern 
muss der Fahrgast den Fahrausweis unverzüglich selbst ent-
werten und sich davon überzeugen, dass der Aufdruck auch 
richtig aufgebracht wurde. 
In den Fahrzeugen der Eisenbahnverkehrsunternehmen kön-
nen Fahrausweise nicht entwertet werden. Abweichungen 
hiervon werden durch Aushänge bekannt gegeben. 

 
(4) Der Fahrausweis muss so lange aufbewahrt werden, bis die 

Fahrt endet. Das Personal kann den Fahrgast jederzeit dazu 
auffordern, den Fahrausweis zur Kontrolle vorzuzeigen – der 
Fahrgast ist verpflichtet, dieser Aufforderung zu folgen. 

  
(5) Der Fahrgast kann von der Beförderung ausgeschlossen wer-

den, wenn er der Aufforderung des Personals nicht nach-
kommt, den Fahrausweis vorzuzeigen, ein erhöhtes Beförde-
rungsentgelt zu zahlen oder die hierfür notwendigen Angaben 
zu machen. Das gleiche gilt, wenn ihm angeboten wird, einen 
Fahrausweis nachzulösen, und er dieses ablehnt. Dabei muss 
das Personal die Umstände des jeweiligen Einzelfalls prüfen 
und dafür Sorge tragen, dass insbesondere junge oder ältere 
Fahrgäste sowie hilflose Personen danach keinen Gefahren 
ausgesetzt sind. 

 
(6) Der Fahrgast muss dem vor Ort erreichbaren Personal Bean-

standungen des Fahrausweises sofort mitteilen. Das Ver-
kehrsunternehmen ist ansonsten nicht verpflichtet, spätere 
Beanstandungen zu berücksichtigen. 
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(7.2) Zahlungsmittel 
 
(1) Das Personal ist nicht verpflichtet, Geldscheine über 10,00 

Euro zu wechseln und Ein- und Zweicentstücke im Betrag von 
mehr als 0,10 Euro oder erheblich beschädigte Geldscheine 
und Münzen anzunehmen. 

 
(2) Wenn das Personal Geldscheine über 10,00 Euro nicht wech-

seln kann, wird es dem Fahrgast eine Quittung über den aus-
stehenden Betrag ausstellen. Der Fahrgast kann das Wech-
selgeld dann – unter Vorlage der Quittung – bei der Verwal-
tung des jeweiligen Verkehrsunternehmens abholen. Ist der 
Fahrgast mit dieser Regelung nicht einverstanden, kann er die 
Fahrt nicht antreten bzw. muss sie abbrechen. 

 
(7.3) Ungültige Fahrausweise 

 
(1) Fahrausweise sind ungültig, wenn sie gegen die Vorschriften 

der Beförderungsbedingungen oder der Tarifbestimmungen 
verstoßen bzw. entgegen den Vorschriften eingesetzt werden. 

 
(2)  Das gilt auch für Fahrausweise, die 

a) nicht vorschriftsmäßig ausgefüllt sind und trotz Aufforde-
rung des Personals nicht ausgefüllt werden, 

b) nicht mit einer gültigen Wertmarke – falls erforderlich – ver-
sehen sind,  

c) zerrissen, zerschnitten oder sonst stark beschädigt, stark 
verschmutzt oder unleserlich sind, so dass sie nicht mehr 
geprüft werden können,  

  d) eigenmächtig erstellt oder geändert (z. B. laminiert) sind,  
  e) von Nichtberechtigten benutzt werden,  
  f) zu anderen als den zulässigen Fahrten benutzt werden,  

g) wegen Zeitablaufs oder aus anderen Gründen verfallen 
bzw. gesperrt sind,  

  h) ohne das ggf. erforderliche Lichtbild benutzt werden, 
i) gesperrt oder als ungültig gekennzeichnet sind (elektroni-

sches Ticket). 
 
(3) Das Personal kann ungültige Fahrausweise einziehen, das 

Fahrgeld wird in solchen Fällen nicht erstattet. 
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(4) Fahrausweise, die nur in Verbindung mit einem bestimmten 
Ausweis gelten, können vom Personal eingezogen werden, 
wenn der Fahrgast diesen Ausweis nicht vorzeigen kann. 
Fahrausweise, die auf eine bestimmte Person ausgestellt sind, 
gelten nur in Verbindung mit einem amtlichen Ausweis mit 
Lichtbild. Dies gilt nicht für übertragbare Fahrausweise. 

 
(5) Wenn das Personal den Fahrausweis einzieht, erhält der 

Fahrgast darüber eine schriftliche Bestätigung. 
 
(6) Wird ein Fahrausweis zu Unrecht eingezogen, erstattet das 

Verkehrsunternehmen dem Fahrgast den Preis für den neu 
gelösten Fahrausweis sowie eventuelle Mehrkosten für die 
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, einschließlich einfacher 
Portoauslagen. Der Fahrgast muss dem Verkehrsunterneh-
men die entsprechenden Fahrausweise vorlegen bzw. zuschi-
cken. Ein zu Unrecht eingezogener Fahrausweis wird zurück-
gegeben, wenn der Fahrgast ihn noch für weitere Fahrten 
verwenden kann. Weitere Ersatzansprüche, insbesondere für 
Zeitverlust oder Verdienstausfall, sind ausgeschlossen. 

 
(7.4) Erhöhtes Beförderungsentgelt 

 
(1) Ein Fahrgast muss dann ein erhöhtes Beförderungsentgelt 

zahlen, wenn er 
a) keinen gültigen Fahrausweis hat – und zwar auch dann, 

wenn er den entsprechenden Fahrausweis zwar besitzt 
oder gekauft hat, ihn bei einer Kontrolle jedoch nicht vor-
zeigen kann,  

b) den Fahrausweis nicht oder nicht sofort entwertet hat oder 
entwerten ließ, 

c) den Fahrausweis bei Kontrollen nicht vorzeigt oder dem 
Personal aushändigt. 

Das erhöhte Beförderungsentgelt gilt für die zurückgelegte 
Strecke; für eine Weiterfahrt ist ein neuer Fahrausweis zu lö-
sen oder zu entwerten. 

 
(2) Das erhöhte Beförderungsentgelt beträgt 40,00 Euro. 

Ist der Fahrgast nicht bereit oder in der Lage, das erhöhte Be-
förderungsentgelt sofort zu entrichten, so erhält er über den 
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nicht gezahlten Betrag eine Zahlungsaufforderung zuzüglich 
einer Bearbeitungsgebühr gemäß den Tarifbestimmungen. 
Das Verkehrsunternehmen kann weitergehende Ansprüche 
geltend machen, wenn der Fahrgast einen ungültigen Zeit-
fahrausweis benutzt hat. Eine Verfolgung im Straf- oder Buß-
geldverfahren bleibt von der Zahlung eines erhöhten Beförde-
rungsentgeltes unberührt. 

 
(3) Der Fahrgast muss kein erhöhtes Beförderungsentgelt zahlen, 

wenn er sich aus Gründen, die außerhalb seiner Verantwor-
tung liegen, keinen Fahrschein beschaffen bzw. diesen nicht 
entwerten konnte. In Zweifelsfällen liegt die Nachweispflicht 
beim Fahrgast. 

 
(4) Kann der Fahrgast nachweisen, dass er zum Zeitpunkt der 

Kontrolle einen gültigen persönlichen Zeitfahrausweis beses-
sen hat, wird statt des erhöhten Beförderungsentgeltes in Hö-
he von 40,00 Euro nur ein Betrag in Höhe von 7,00 Euro fällig. 
Den Nachweis über den gültigen Fahrausweis muss der Fahr-
gast innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag der Kontrolle bei der 
Verwaltung des Verkehrsunternehmens erbringen. Dem Ver-
kehrsunternehmen ist es freigestellt, auch weniger als 7,00 
Euro zu verlangen.  

 
(5) Wird das erhöhte Beförderungsentgelt nicht innerhalb der in 

der Zahlungsaufforderung gesetzten Frist entrichtet, wird für 
jede schriftliche Zahlungserinnerung ein Bearbeitungsentgelt 
gemäß den gültigen Tarifbestimmungen erhoben, es sei denn, 
der Fahrgast weist nach, dass ein geringeres Bearbeitungs-
entgelt entstanden ist. 

 
 

(8) Fahrpreiserstattung 
 
(1) Der Preis für unbenutzte Fahrausweise wird auf Antrag gegen 

Vorlage des Fahrausweises erstattet. Der Fahrgast muss da-
bei den Nachweis erbringen, dass er den Fahrausweis nicht 
benutzt hat. Ein bereits entwerteter Fahrausweis gilt als be-
nutzt. 
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(2) Wird ein Zeitfahrausweis während seiner Geltungsdauer nicht 
oder nur teilweise benutzt, so wird das Beförderungsentgelt 
auf Antrag und gegen Vorlage der Kundenkarte und der 
Wertmarke anteilig erstattet. Eine Erstattung kann dabei nur 
erfolgen, wenn die Zeitkarte dem entsprechenden Verkehrsun-
ternehmen zurückgegeben oder dort hinterlegt wird. Maßgeb-
lich für die Erstattung ist der Tag der Rückgabe bzw. der Hin-
terlegung oder das Datum des Poststempels, wenn der Fahr-
gast den Fahrschein per Post schickt. Ein früherer Zeitpunkt 
kann nur bei persönlichen, nicht übertragbaren Zeitfahraus-
weisen berücksichtigt werden, wenn die Bescheinigung eines 
Arztes, eines Krankenhauses oder einer Krankenkasse über 
Krankheit, Unfall oder Tod des Fahrgastes vorgelegt wird. 

 
(3) Je Benutzungstag werden von dem Preis des Zeitfahrauswei-

ses abgezogen:  
– bei einem Zeitfahrausweis mit monatlicher Geltungsdauer 

5%  
– bei einem Zeitfahrausweis mit wöchentlicher Geltungsdau-

er 25%. 
 
(4) Anträge nach 8.1 und 8.2 sind unverzüglich, spätestens je-

doch innerhalb eines Monats nach Ablauf der Geltungsdauer 
des Fahrausweises bei der Verwaltung des Verkehrsunter-
nehmens zu stellen. 

 
(5) Von dem zu erstattenden Betrag behält das Verkehrsunter-

nehmen ein Bearbeitungsentgelt in Höhe von 2,00 Euro – so-
weit es sich um ein Unternehmen der DB AG handelt von 
15,00 Euro - sowie ggf. eine Überweisungsgebühr und Porto 
ein. Das Bearbeitungsentgelt und die Überweisungsgebühr 
sowie das Porto werden nicht abgezogen, wenn die Erstattung 
auf Grund von Umständen beantragt wird, die das Verkehrs-
unternehmen zu vertreten hat. 

  
(6) Für Zeitfahrausweise, die vor dem ersten Geltungstag zurück-

gegeben werden bzw. umgetauscht werden, wird kein Bear-
beitungsentgelt erhoben. Fahrgeld für verlorene oder abhan-
den gekommene Fahrausweise wird nicht erstattet. 
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(7) Eine Erstattung von Fahrgeld bei Nichtausnutzung von über-
tragbaren Zeitfahrausweisen ist rückwirkend nicht möglich. 

 
(8) Wird ein Fahrgast von der Beförderung ausgeschlossen, hat 

er keinen Anspruch auf Erstattung. Eine Ausnahme besteht 
dann, wenn der Fahrgast wegen einer ansteckenden Krank-
heit nicht befördert wurde.  

 
 

(9) Mitnahme von Sachen und Tieren 
 

(9.1) Sachen 
 
(1) Der Fahrgast darf Sachen mitnehmen, wenn dadurch die Si-

cherheit und Ordnung des Betriebs nicht gefährdet werden. 
Andere Fahrgäste dürfen durch die Mitnahme ebenfalls weder 
gefährdet noch belästigt werden. Der Fahrgast muss seine 
Sachen dementsprechend unterbringen und beaufsichtigen. 
Dabei dürfen die Gegenstände keinen eigenen Sitzplatz blo-
ckieren. Der Fahrgast haftet für jeden Schaden, der durch die 
Mitnahme der Sachen verursacht wird.  

 
(2) Von der Beförderung ausgeschlossen sind gefährliche Stoffe 

und gefährliche Gegenstände, insbesondere 
a) explosionsfähige, leicht entzündliche, radioaktive, übel rie-

chende oder ätzende Stoffe, 
b) unverpackte oder ungeschützte Sachen, durch die Fahr-

gäste verletzt werden können, 
c) Gegenstände, die über die Wagenumgrenzung hinausra-

gen. 
 
(3) Das Personal entscheidet im Einzelfall, ob Sachen zur Beför-

derung zugelassen werden und an welcher Stelle sie unterzu-
bringen sind. Vermutet das Personal, dass sich in einem Ge-
päckstück oder Frachtgut gefährliche Stoffe befinden, so kann 
es vom Fahrgast Angaben zum Inhalt verlangen. Verweigert 
der Fahrgast die Auskunft, so wird das Gepäckstück von der 
Beförderung ausgeschlossen. 

 
(4) Das Personal muss alle Möglichkeiten ausschöpfen, damit 

Kinderwagen und Rollstuhlfahrer mitgenommen werden kön-
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nen. Dabei bleibt dem Personal die letztliche Entscheidung 
über Mitnahmemöglichkeiten und Unterbringung vorbehalten. 

 
(5)  Ein Anspruch auf die Beförderung von Sachen besteht nicht. 
 

(9.2) Fahrradmitnahme 
 
(1) Fahrräder werden dann befördert, wenn im Fahrzeug geeigne-

te Abstellmöglichkeiten bestehen bzw. wenn die Platzsituation 
dies zulässt: 
a) Im Bus dürfen Fahrräder nur auf dem Platz für Kinderwa-

gen oder im hinteren Mittelgang abgestellt werden. 
b) In Bahnen und Zügen werden die Fahrräder nur in den da-

für mit einem Fahrradsymbol gekennzeichneten Stauräu-
men und im Einstiegsbereich befördert. 

 
(2) Sind die vorgesehenen Rad-Stellplätze eines Fahrzeugs be-

setzt, können weitere Fahrgäste mit Fahrrädern nicht mehr 
zusteigen. Fahrgäste mit Kinderwagen und Rollstuhlfahrer ha-
ben jederzeit Vorrang vor Radfahrern. 

 
(3) Jeder Fahrgast darf nur ein Fahrrad mitnehmen und muss 

dieses selbst ein- und ausladen. Kinder bis einschließlich 6 
Jahren, die ein Fahrrad mitnehmen wollen, müssen von einem 
Erwachsenen begleitet werden. Fahrräder mit Hilfsmotor und 
Konstruktionen, die von ihren Abmessungen her nicht zur Mit-
nahme geeignet sind, sind von der Beförderung grundsätzlich 
ausgeschlossen. 

 
(4) Je nach Region kann es Einschränkungen bei den Nutzungs-

zeiten geben; die genauen Zeiten können Fahrgäste den In-
formationen bzw. Aushängen der Verkehrsunternehmen vor 
Ort entnehmen.  

 
(5) Dem Personal ist die Entscheidung vorbehalten, ob noch Platz 

zur Verfügung steht. 
 
(6) Der Fahrgast ist verpflichtet, sein Fahrrad so zu sichern, dass 

es keine Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung im Fahrzeug 
darstellt. Darüber hinaus muss der Fahrgast Sorge dafür tra-
gen, dass es durch sein Rad zu keinen Beschädigungen des 
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Fahrzeugs kommt bzw. dass andere Fahrgäste nicht gefähr-
det oder beschmutzt werden. Für entstehende Schäden haftet 
der Fahrgast. 
Ein Anspruch auf Fahrradbeförderung besteht nicht. 

 
(9.3) Tiere 

 
(1) Fahrgäste können, ohne hierauf einen Rechtsanspruch zu ha-

ben, Tiere mitnehmen, wenn dadurch die Sicherheit und Ord-
nung des Betriebes nicht gefährdet ist und andere Fahrgäste 
nicht belästigt werden. 

 
(2) Hunde bedürfen grundsätzlich der Aufsicht durch eine geeig-

nete Person. Sie müssen kurz angeleint werden. Hunde, die 
Mitreisende gefährden können, müssen zudem einen Maul-
korb tragen. 

 
(3) Hunde dürfen nicht auf Sitzplätzen untergebracht werden, 

sonstige Tiere dürfen nur in geeigneten Behältern mitgenom-
men werden, die ebenfalls keine Sitzplätze blockieren dürfen. 

 
(4) Blindenführhunde, die einen Blinden begleiten, sind immer zur 

Beförderung zugelassen. 
 
 

(10) Fundsachen 
 
(1) Der Fahrgast muss Fundsachen aus Fahrzeugen oder von 

Betriebsanlagen unverzüglich dem Personal übergeben. 
 
(2) Fundsachen, von denen unter Umständen eine Gefährdung 

für die Sicherheit ausgeht, können entsprechend kontrolliert 
bzw. zuständigen Stellen übergeben werden. Über Fundsa-
chen, deren Aufbewahrung nicht zumutbar ist (z.B. leicht ver-
derbliche Sachen), kann das Unternehmen frei verfügen.  

 
(3) Sonstige Fundsachen liegen im Fundbüro zur Abholung bereit. 

Beansprucht ein Kunde die Fundsache, muss er glaubhaft 
machen, dass diese sein Eigentum ist. Der Kunde erhält die 
Fundsache dann zurück. Das Verkehrsunternehmen kann für 
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das Aufbewahren einen Betrag von bis zu 15,00 Euro erhe-
ben.  
Bei Rücksendung kann der Verpackungs- und Versandkos-
tenaufwand berechnet werden. 

 
(4) Fundsachen werden sechs Wochen aufbewahrt, nach Ablauf 

der Zeit können sie nach vorheriger Bekanntmachung verstei-
gert werden.  

  
(5) Das Personal kann dem Verlierer eine Fundsache auch an Ort 

und Stelle zurückgeben, wenn dieser glaubhaft machen kann, 
dass sie ihm gehört. 

 
 

(11) Haftung 
 
(1) Das Verkehrsunternehmen haftet für die Tötung oder Verlet-

zung eines Fahrgastes und für Schäden an Sachen, die der 
Fahrgast an sich trägt oder mit sich führt, nach den allgemein 
geltenden Bestimmungen. Für Sachschäden haftet das Ver-
kehrsunternehmen gegenüber jeder beförderten Person nur 
bis zu einem Höchstbetrag von 1.000,00 Euro. Die Begren-
zung der Haftung gilt nicht, wenn die Sachschäden auf Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind. 

 
(2) Die Verkehrsunternehmen haften nicht für Schäden, die durch 

mitgeführte Sachen oder Tiere verursacht werden. 
 
 (3) Für Verlust oder Beschädigung von unbegleiteten Sachen wird 

bis zu einem Höchstbetrag von 50,00 € je Stück gehaftet. 
 
 

(12) Verjährung 
 
Ansprüche aus dem Beförderungsvertrag verjähren in drei Jahren 
nach der Entstehung des Anspruchs. Im Übrigen richtet sich die Ver-
jährung nach den allgemeinen Vorschriften. 
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(13) Ausschluss von Ersatzansprüchen  
 
Abweichungen von Fahrplänen durch Verkehrsbehinderungen, Be-
triebsstörungen oder -unterbrechungen sowie Platzmangel in den 
Fahrzeugen begründen keine Ersatzansprüche. Insoweit wird auch 
keine Gewähr für das Einhalten von Anschlüssen übernommen. 
 
Ein Anspruch auf die Beförderung in der 1. Wagenklasse ist ausge-
schlossen, wenn keine 1. Wagenklasse vorgehalten wird. 
 
 

(14) Gerichtsstand 
 
Der ausschließliche Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus 
dem Beförderungsvertrag ergeben, ist der Erfüllungsort. 
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